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RS OGH 1981/6/4 8Ob60/81
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.06.1981

Norm

ABGB §1304 BIIb

StVO §20 Abs1 IA2

StVO §23 Abs2

StVO §60 Abs3

Rechtssatz

Verschuldensteilung 1 : 1 bei nächtlichen Zusammenstoß eines mit überhöhter Geschwindigkeit und unaufmerksam

gelenkten Personenkraftwagens mit einem im Zuge eines Staus in der Gegenrichtung in der Fahrbahnmitte zum

Stillstand gekommenen unbeleuchteten Lastkraftwagens, der an den Fahrbahnrand hätte gelenkt werden können,

enthält keinen Rechtsirrtum zum Nachteil des Lastkraftwagen - Lenkers.

Entscheidungstexte

8 Ob 60/81

Entscheidungstext OGH 04.06.1981 8 Ob 60/81

Schlagworte

Auto Pkw Kfz, Lkw
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